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1. Kundmachung: Festsetzung der Pflegegebühren und Feststellung der als kostendeekend ermittelten Pflegegebühren 
für die \'\1iener städtischen Krankenanstalten. 

1. 
Kundmadmng der Wiener Landesregierung 
vom 20. Dezember 1978, MA 4/1-2468/78, 
betreffend die Festsetzung der Pflegegebüh
ren und die Feststellung der als kosten
dedi:end ermittelten Pl1egegebühren für die 

Wiener städtischen Krankenanstalten 

Die Wiener Landesregierung ·h.at ·am 20. De
zember 1978, Pr. Z. 4319, folgenden Beschluß 
gefaßt: 

1. 
Gemäß S 34 Abs. ,1 des Wiener Kranken

ansta!tengcset:zes, LGBL für Wien Nr. 1/1958, in 
der Fassung des Gesetzes LGJ31. für Wien Nr. 32/ 
1977, 'Wirt! für nachstehende Krankenanstalten 
die Pllegegebühr pro Pflegetag und Pflegling für 
die allgemeine Gebührenklasse und •in gleidier 
Höhe für die Sonderklasse wie folgt festgesetzt: 

1. Krankenhaus Lainz 

Wilhe1minenspital 

Franz Josef-Spital 
Krankenanstalt RudoLfstiftung 

Elisabeth-Spi<al 
Allgemeine Poliklinik 
.Krankenhaus Floridsdorf 

Sophien-Spita! 
Pulmologisches Zentrum 
Orthopädisdies Krankenhaus 

Gersthof 
Semmel weis-Frauenklinik 
Neurologisches Krankenhaus 

Rosenhügel 

3. Psychiatrisches Krankenhaus 
llau.m.gartner Hohe 

Psvchiatriscbes Krankenhaus 
Ybbs an der Donau . . . . . . . 37C S 

Die Transportgebühren fur Oberstellungen von 
Pfleglingen vom Allgemeinen Kr.nkenhaus der 
Stodt Wien (Psychiatrische Univer>itätsklinik) in 
das P'S-ychiatrlsche Kran-ken:haus :Baun1gartner 
Höhe mit anstaltseigenen1 Krankenwagen werden 
mit 370 S festgesetzt. 

Zu sämt1idien Gebühren ist die Umsatzsteuer 
in Höhe von 8-0/o zu verrechnen. 

Die gemäß § 34 Abs. 1 des Wiener Kranken· 
anstaltengeset:zes, in der Fassung .des Gesetzes 
LGl!l1. für Wien Nr. 3211977, unter Beachtung 
der Vorschriften des § 32 Abs. 5 kostendeckend 
ermittelt·e Pflegegebühr wird 

für das Allgemeine Krankenhaus mit 1 612 S 

für al!e anderen Wiener Krankenan-
stalten mit Au-snahme der Psychia-
trischen Krankenhäuser mit . . . . . . 1 196 S 

und für d.ie Psychiatrischen Kranken-
häuser mit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 S 

festgestellt. 

II. 

Gemäß § 33 Abs. 2 ;.les Wiener Kranken
anstaltengesetzes, LGBI. für Wien Nr. J/1958, 
in der Fassung des Gesetzes LGBI. für Wien 
Nr. 32!1977, wird die in der Sonderklasse neben 

! der Pllegegd:>ii:hr zum Ersatz ;.les erhöhten Sach-
i und Personalaufv,randes :zu 'leistende Anstalts-

gehii:hr mit 15 v. H. der täglichen Pflegegebii:hr 
festgesetzt. 

III. 

Dieser illeschluß tritt mit J. Jänner 1979 in 
1 Kralt. 

Neurologisches Krankenhaus 
Maria Theresien-Schlössel 

Preyer'schcs Kiinderspital 
Mautner Markhofsches Kinder· 

spital 
Kinderk1inik Glanzing , . , . , ..... 

2. A!lgerneines Krankenhaus . , .. , .. 

119cs·

1

1 
Der Landeshauptmann: 

1 400 S Gratz 

Druck der Österreidiischen Staatsdruckerei 

2 


